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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1990

Norm

StGB §146 A6

Rechtssatz

Das Vortäuschen, eine Lebensgemeinschaft eingehen zu wollen, stellt - ebenso wie die Täuschung über die

Ernsthaftigkeit eines Heiratswillens -, eine Täuschung über Tatsachen dar.

Entscheidungstexte

11 Os 106/90
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